
 
 

 

 

*richtet sich die Vermutung oder die Beobachtung gegen die Leitung ist die nächsthöhere Leitungsebene zu informieren  

07/2020 

Handlungsablauf bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch  

Mitarbeiter_innen 

_A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

o Ruhig, aber zügig die Missbrauchssituation 

stoppen! 

o Sofortiger Schutz/ Sicherheit des Opfers 

gewährleisten  

o Ggf. Beweismittel sichern  

o Beobachtungen und eigenes Eingreifen 

dokumentieren 

 

Ruhe bewahren! Ruhig und zugewandt zuhören/ nicht 

„nachbohren“/Person glauben/ keine Mitschuld geben/ 

Kontakt zur betroffenen Person stärken/Beobachtungen 

protokollieren/ Transparenz über weiteres Vorgehen 

 

Ein/e Mitarbeiter_in vermutet oder erfährt von einem 

sexuellen Übergriff oder einer strafrechtlich relevanten 

Handlung  

Ein/e Mitarbeiter_in beobachtet einen sexuellen 

Übergriff oder eine strafrechtlich relevante Handlung  

Evtl. mit Kolleg_in austauschen / Information an Leitung/ 

Beratung durch Kinderschutzfachkraft/ Ansprechpartnerin 

zum Schutz vor sexualisierter Gewalt / Risikoeinschätzung 

und weiteres Vorgehen planen/ggf. externe Beratungsstelle 

hinzuziehen  

Der Verdachtsfall lässt sich nicht ausräumen/ausschließen  

Leitung informiert den Träger (Geschäftsführung) 

Krisenteam einberufen: Beratung der Trägervertreter_innen und 

Personalverantwortlichen durch die Kinderschutzfachkraft/ Ansprechpartnerin 

zum Schutz vor sexualisierte Gewalt/ ggf. eine externe Beratungsstelle 

hinzuziehen  

 

Unbegründeter 

Verdacht  

 Unterstützung und Schutz des/der 

Betroffenen 

 Räumliche Trennung von Opfer und 

Täter_in  

 Klärung, ob weitere Personen 

betroffenen sind 

 Ggf. Information an die 

Sorgeberechtigten/Eltern/ gesetzl. 

Betreuer_in/Vormund 

 Unterstützungsmaßnahmen anbieten  

 Gespräch mit der/dem Betroffenen 

über das weitere Vorgehen 

 

Aufarbeitung in der Einrichtung: Opfer einbeziehen/andere Nutzer_innen informieren/ Team unterstützen/ 

Präventionskonzept überarbeiten/ Unter Berücksichtigung, ob Strafverfolgung eingeleitet wurde, Beratungs- und 

Therapieangebote für den/ die Betroffene  

Rehabilitations-

maßnahmen 
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 Landesverband/ Fachaufsicht/ zuständige (Aufsichts-) 

Behörden einschalten (z.B. Landesjugendamt, 

Jugendamt, Heimaufsicht, Trägeraufsicht, Polizei, 

Pressestelle) 

 Konfrontationsgespräch des/ der Beschuldigten durch die 

Leitung/Geschäftsführung ggf. in Anwesenheit von 

Betriebsrat und Rechtsbeistand  

 Fürsorgepflicht/ Unterstützung für die 

Mitarbeiter_innen/ sachliche Info an das Team/ 

Teamsupervision/ Fachberatung  

 Krisenmanagement für die Einrichtung/ Einleitung 

arbeitsrechtlicher Schritte/ Freistellung der/ des 

Beschuldigten/ Einschalten der Strafbehörde möglichst 

nur mit Einverständnis der/des Betroffenen bzw. 

Sorgeberechtigten  

 

Leitung* einschalten 


